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 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Anwendungserlass zur Abgabenordnung vom 31. Januar 2014 (BStBl I 
S. 290), der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 12. Januar 2017 (BStBl I S. 51) geändert 
worden ist, mit sofortiger Wirkung wie folgt geändert: 
 
1. Der AEAO vor §§ 8, 9 wird wie folgt gefasst: 
 
 „AEAO vor §§ 8, 9 - Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt 
 1. Die Begriffe des Wohnsitzes (§ 8 AO) bzw. des gewöhnlichen Aufenthalts (§ 9 AO) 

haben insbesondere Bedeutung für die persönliche Steuerpflicht natürlicher Personen 
(vgl. zu § 1 EStG, § 2 ErbStG) oder für familienbezogene Entlastungen (z. B. Real-
splitting nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG). Sie sind auch maßgeblich, wenn die Familien-
kassen in eigener Zuständigkeit und ohne Bindung an die Beurteilung des Finanzamts 
im Besteuerungsverfahren die Voraussetzungen des Kindergeldanspruchs nach § 62 
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Seite 2  Abs. 1 Nr. 1 bzw. § 63 Abs. 1 EStG prüfen (vgl. u. a. BFH-Urteil vom 20.3.2013, 

XI R 37/11, BStBl 2014 II S. 831).   
 
 2.  Die Begriffe des Wohnsitzes bzw. des gewöhnlichen Aufenthalts stellen allein auf die 

tatsächlichen Verhältnisse ab (BFH-Urteil vom 10.11.1978, VI R 127/76, BStBl 1979 
II S. 335).  

 
  Zwischenstaatliche Vereinbarungen enthalten dagegen z.T. hiervon abweichende 

Fiktionen, die den, an die tatsächlichen Verhältnisse anknüpfenden allgemeinen Rege-
lungen der §§ 8 und 9 AO vorgehen (z. B. Art. 13 des Protokolls (Nr. 7) über die 
Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union vom 26.10.2012, Amtsblatt der 
Europäischen Union C 326 S. 266; Artikel X des NATO-Truppenstatuts i. V. m. Art. 
68 Abs. 4, Art. 73 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut; Wiener 
Übereinkommen vom 18.4.1961 über diplomatische Beziehungen (WÜD, BGBl. 1964 
II S. 957) und vom 24.4.1963 über konsularische Beziehungen [WÜK, BGBl. 1969 II 
S. 1585]); vgl. hierzu AEAO zu § 8, Nrn. 8 und 9. Andere Abkommen enthalten 
persönliche Steuerbefreiungen.  

 
  Für deutsche Auslandsbedienstete gilt hinsichtlich der Frage der unbeschränkten 

Steuerpflicht die Sonderregelung des § 1 Abs. 2 EStG. 
 
  Als unbeschränkt steuerpflichtig können auch solche natürlichen Personen behandelt 

werden, die die Kriterien des § 1 Abs. 3 EStG erfüllen. Damit ist teilweise auch die 
Höhe der Einkünfte Anknüpfungskriterium für den Umfang der Steuerpflicht (§ 1 
Abs. 3 Sätze 2 bis 4 EStG).  

 
  Der Begriff der Ansässigkeit i. S. d. DBA ist allein auf deren Anwendung (insbe-

sondere hinsichtlich der Abkommensberechtigung und der Zuteilung der Besteue-
rungsrechte) beschränkt und hat keine Auswirkung auf die persönliche Steuerpflicht. 
Die deutsche unbeschränkte Steuerpflicht besteht daher auch dann, wenn der Steuer-
pflichtige je eine Wohnung bzw. einen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland und im 
Ausland hat und nach dem anzuwendenden DBA im ausländischen Vertragsstaat 
ansässig ist (vgl. BFH-Urteil vom 4.6.1975, I R 250/73, BStBl II S. 708).  

 
 3. Auch wenn ein Steuerpflichtiger im Inland keinen Wohnsitz mehr hat, kann er hier 

noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt haben.“ 
 
2. Der AEAO zu § 8 wird wie folgt gefasst: 
 
 „AEAO zu § 8 - Wohnsitz 
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1. Allgemeines 
2. Wohnung 
3. Innehaben der Wohnung 
4. Nutzung zu Wohnzwecken 
5. Familienwohnsitz 
6. Wohnsitz bei Aufenthalt in einem anderen Staat  
7. NATO-Truppenstatut 
8. Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen und über konsularische 

Beziehungen 
9. Protokoll (Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 

(EU) 
 
1.  Allgemeines 

 1.1  Nach § 8 AO hat eine natürliche Person einen Wohnsitz dort, wo sie eine Wohnung 
unter Umständen innehat, die darauf schließen lassen, dass sie die Wohnung beibe-
halten und benutzen wird. Ob im Einzelfall eine solche Benutzung vorliegt, ist 
unter Würdigung der Gesamtumstände nach den Verhältnissen des jeweiligen 
Veranlagungszeitraums oder Anspruchszeitraums zu beurteilen; die tatsächliche 
Entwicklung der Verhältnisse in den Folgejahren ist nur zu berücksichtigen, soweit 
ihr Indizwirkung für die Feststellung der tatsächlichen Verhältnisse im zurücklie-
genden Zeitraum zukommt (vgl. BFH-Urteil vom 23.6.2015, III R 38/14, BStBl 
2016 II S. 102). 

 
 1.2  Die bloße Absicht, einen Wohnsitz zu begründen oder aufzugeben, bzw. die An- 

und Abmeldung bei der Ordnungsbehörde entfalten allein keine unmittelbare 
steuerliche Wirkung (BFH-Urteil vom 14.11.1969, III R 95/68, BStBl 1970 II 
S. 153). Hat der Steuerpflichtige eine Wohnung inne, die nach objektiven Maß-
stäben dauerhaft genutzt und beibehalten werden soll, kommt einem etwaigen 
Willen des Steuerpflichtigen, an diesem Platz keinen Wohnsitz begründen oder 
beibehalten zu wollen, keine Bedeutung zu (vgl. BFH-Urteil vom 23.11.1988, 
II R 139/87, BStBl 1989 II S. 182). Maßgeblich sind alleine die tatsächlichen 
Lebensverhältnisse; völkerrechtliche Vereinbarungen, insbesondere des Kon-
sularrechts, stehen der Annahme eines Wohnsitzes gem. § 8 AO im Inland daher 
nicht entgegen (BFH-Urteil vom 8.8.2013, VI R 45/12, BStBl 2014 II S. 836). Die 
An- und Abmeldung bei der Ordnungsbehörde können im Allgemeinen als Indizien 
dafür angesehen werden, dass der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz unter der von 
ihm angegebenen Anschrift begründet bzw. aufgegeben hat.  
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sitze i. S. d. § 8 AO haben. Diese können im Inland und/oder Ausland gelegen sein. 
Zur Begründung eines steuerlichen Wohnsitzes im Inland ist nicht Voraussetzung, 
dass sich dort auch der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet oder dass der 
Steuerpflichtige von dort aus seiner täglichen Arbeit nachgeht (BFH-Urteile vom 
19.3.1997, I R 69/96, BStBl II S. 447, und vom 18.12.2013, III R 44/12, BStBl 
2015 II S. 143). Für die Annahme eines Wohnsitzes auf Grund einer Zweit- bzw. 
Nebenwohnung ist es nicht erforderlich, dass diese der Erstwohnung hinsichtlich 
Größe und Ausstattung gleichrangig ist. Es ist dem begrenzten Zweck Rechnung zu 
tragen, dem die Zweit- bzw. Nebenwohnung dient. 

 
 2. Wohnung 
  Mit Wohnung sind stationäre Räumlichkeiten gemeint, die - mindestens im Sinne 

einer bescheidenen Bleibe - für den Steuerpflichtigen auf Dauer zum Wohnen 
geeignet sind. Weil „Bewohnen“ mehr ist als „Aufenthalt“ oder „Übernachtung“, 
erfüllt eine nur kurzfristige, lediglich vorübergehende oder eine notdürftige Unter-
bringungsmöglichkeit den Wohnungsbegriff nicht. Nicht erforderlich ist eine abge-
schlossene Wohnung mit Küche und separater Waschgelegenheit i. S. d. Bewer-
tungsrechts bzw. dass das zur Wohnung gehörende Bad in den Wohnbereich 
integriert ist. In rechtlicher Hinsicht reicht es aus, wenn die Wohnung mit ein-
fachsten Mitteln ausgestattet ist. Darauf, ob die Ausstattungsgegenstände vom 
Vermieter gestellt oder vom Mieter selbst beschafft worden sind, kommt es nicht an 
(BFH-Urteil vom 14.11.1969, III R 95/68, BStBl 1970 II S. 153). 

 
 3.   Innehaben der Wohnung 
  Der Steuerpflichtige muss die Wohnung innehaben. Danach muss die Wohnung in 

objektiver Hinsicht dem Steuerpflichtigen jederzeit (wann immer er es wünscht), 
als Bleibe zur Verfügung stehen. An der objektiven Eignung fehlt es bei sog. 
Standby-Wohnungen oder -Zimmern, wenn auf Grund von Vereinbarungen oder 
Absprachen zwischen den Wohnungsnutzern die Nutzungsmöglichkeit des Steuer-
pflichtigen derart beschränkt ist, dass er die Wohnung oder das Zimmer nicht 
jederzeit für einen Wohnaufenthalt nutzen kann (BFH-Urteil vom 13.11.2013, 
I R 38/13, BFH/NV 2014 S. 1046). 

 
 4.   Nutzung zu Wohnzwecken 
 4.1  Die Nutzung muss zu Wohnzwecken erfolgen. Die Wohnnutzung muss weder 

regelmäßig noch über eine längere Zeit erfolgen; erforderlich ist aber eine Nutzung, 
die über bloße Besuche, kurzfristige Ferienaufenthalte bzw. unregelmäßige kurze 
Aufenthalte zu Erholungszwecken oder zu Verwaltungszwecken hinausgeht (vgl. 
BFH-Urteil vom 10.4.2013, I R 50/12, BFH/NV S. 1909). Die ausschließliche 
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Nutzung zu Wohnzwecken dar (vgl. u.a. BFH-Urteil vom 8.5.2014, III R 21/12, 
BStBl 2015 II S. 135). Es ist nicht erforderlich, dass der Steuerpflichtige sich 
während einer Mindestzahl von Tagen oder Wochen im Jahr zu Wohnzwecken in 
der Wohnung aufhält (BFH-Urteil vom 19.3.1997, I R 69/96, BStBl II S. 447). Eine 
Nutzung zu Wohnzwecken kann - insbesondere in Arbeitnehmer-Entsende-Fällen - 
auch vorliegen, wenn der Steuerpflichtige eine Wohnung innerhalb eines 
Kalenderjahrs nicht nutzt.  

 
 4.2  Es muss nach dem Gesamtbild der Verhältnisse wahrscheinlich sein, dass der 

Steuerpflichtige die Nutzung der Wohnung zu Wohnzwecken auch in Zukunft 
fortsetzen wird. Hierin kommt u. a. ein Zeitmoment zum Ausdruck, Anhaltspunkte 
können aber auch Ausstattung und Einrichtung sein. 

 
 4.2.1  Als Anhaltspunkt zur Bestimmung des Zeitmoments kann auf den in § 9 Satz 2 AO 

normierte Sechsmonatszeitraum zurückgegriffen werden (BFH-Urteil vom 
8.5.2014, III R 21/12, BStBl 2015 II S. 135). Dieser Sechsmonatszeitraum kann 
auch jahresübergreifend sein. 

 
 4.2.2  Wer eine Wohnung von vornherein in der Absicht nimmt, sie nur vorübergehend 

(für bis zu sechs Monate) beizubehalten und zu benutzen, begründet dort keinen 
Wohnsitz (BFH-Urteil vom 30.8.1989, I R 215/85, BStBl II S. 956). Entscheidend 
ist jedoch die Absicht des Steuerpflichtigen. Im Einzelfall kann daher auch ein 
tatsächlicher Aufenthalt von bis zu sechs Monaten als ein nicht nur vorübergehen-
der anzusehen sein. Dann muss sich jedoch die ursprüngliche Absicht auf einen 
längeren Aufenthalt bezogen haben (BFH-Urteil vom 30.8.1989, I R 215/85, 
a.a.O.). 

 
 5.  Familienwohnsitz 
 5.1  Die Frage des Wohnsitzes ist für jede Person gesondert zu prüfen (BFH-Urteil vom 

7.4.2011, III R 77/09, BFH/NV S. 1351). 
 
 5.2  Ein Ehegatte/Lebenspartner, der nicht dauernd getrennt lebt, hat seinen Wohnsitz 

grundsätzlich dort, wo seine Familie lebt (BFH-Urteil vom 6.2.1985, I R 23/82, 
BStBl II S. 331). Diese Vermutung gilt regelmäßig unabhängig davon, welche 
räumliche Entfernung zwischen den Ehegatten/Lebenspartnern besteht. Deshalb ist 
eine inländische Wohnung, die von einem Ehegatten/Lebenspartner gelegentlich zu 
Wohnzwecken genutzt wird, auch dann ein Wohnsitz, wenn er sich zeitlich über-
wiegend im Ausland aufhält. 
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oder eines Bekannten aufhält, begründet dort keinen Wohnsitz (BFH-Urteil vom 
24.10.1969, IV 290/64, BStBl 1970 II S. 109), sofern es nicht wie im Fall einer 
Familienwohnung oder der Wohnung einer Wohngemeinschaft gleichzeitig die 
eigene Wohnung ist. 

 
 5.4  Minderjährige Kinder teilen grundsätzlich den Wohnsitz ihrer Eltern, weil sie über 

die Haushaltszugehörigkeit eine abgeleitete Nutzungsmöglichkeit besitzen und 
damit regelmäßig zugleich die elterliche Wohnung i. S. d. § 8 AO innehaben.  

 
 6. Wohnsitz bei Aufenthalt in einem anderen Staat 
  Wer einen Wohnsitz im Ausland begründet, hat auch im Inland einen Wohnsitz 

i. S. v. § 8 AO, sofern er die inländische Wohnung weiterhin unter Umständen 
innehat, die darauf schließen lassen, sie beibehalten und benutzen zu wollen (vgl. 
BFH-Urteil vom 19.3.1997, I R 69/96, BStBl II S. 447). 

 
  Das Innehaben der inländischen Wohnung kann nach den Umständen des 

Einzelfalles auch dann anzunehmen sein, wenn der Steuerpflichtige sie während 
eines Auslandsaufenthalts vorübergehend (bis zu sechs Monaten) vermietet oder 
untervermietet, um sie alsbald nach Rückkehr im Inland wieder zu benutzen. Zur 
Zuständigkeit in diesen Fällen siehe § 19 Abs. 1 Satz 2 AO. 

 
  Wird die inländische Wohnung zur bloßen Vermögensverwaltung zurückgelassen, 

endet der Wohnsitz mit dem Wegzug. Bloße Vermögensverwaltung liegt z. B. vor, 
wenn ein ins Ausland versetzter Steuerpflichtiger bzw. ein im Ausland lebender 
Steuerpflichtiger seine Wohnung/sein Haus verkaufen oder langfristig vermieten 
will und dies in absehbarer Zeit auch tatsächlich verwirklicht. 

 
 6.1  Auslandsaufenthalt eines Arbeitnehmers 
 6.1.1  Bei einem ins Ausland versetzten Arbeitnehmer ist ein inländischer Wohnsitz 

widerlegbar zu vermuten, wenn er seine Wohnung im Inland beibehält, deren 
Benutzung ihm weiterhin möglich ist und die nach ihrer Ausstattung jederzeit als 
Bleibe dienen kann (BFH-Urteil vom 17.5.1995, I R 8/94, BStBl 1996 II S. 2). Ist 
ein Arbeitnehmer z. B. im Rahmen einer Entsendung im Ausland tätig und wird er 
von seiner Familie begleitet, so ist ein inländischer Familienwohnsitz i. S. d. § 8 
AO weiterhin anzunehmen, wenn dieser über die Dauer der Entsendung beibehalten 
werden soll und nach objektiven Maßstäben jederzeit durch die Familie zu Wohn-
zwecken genutzt werden kann.  
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Steuerpflichtige die Wohnung für Zwecke des eigenen Wohnens beibehält. Nach 
der Lebenserfahrung spricht es für die Beibehaltung eines inländischen Wohnsitzes 
i. S. d. § 8 AO, wenn jemand eine Wohnung, die er vor einem Auslandsaufenthalt 
als einzige ständig nutzte, während desselben unverändert und in einem ständig 
nutzungsbereiten Zustand beibehält und zu Wohnzwecken nutzt oder nutzen kann 
(vgl. Nr. 4.1 des AEAO zu § 8). Von Bedeutung kann dabei auch sein, ob der 
Steuerpflichtige nach Beendigung des Auslandsaufenthalts mit hoher Wahrschein-
lichkeit die Wohnung wieder ständig nutzen wird (BFH-Urteil vom 19.3.1997, 
I R 69/96, BStBl II S. 447). Insoweit handelt es sich um eine Sachverhalts-
vermutung, die vom Steuerpflichtigen widerlegt werden kann; ihm obliegt insoweit 
die Feststellungslast (vgl. BFH-Urteil vom 17.5.1995, I R 8/94, BStBl 1996 II S. 2). 

 
 6.1.3  Für die Beurteilung, ob die einen ins Ausland entsendeten Arbeitnehmer beglei-

tenden (Familien)Angehörigen ihren inländischen Wohnsitz beibehalten oder 
aufgegeben haben, gelten grundsätzlich (Hinweis insbesondere auf Nrn. 5.2 und 5.4 
des AEAO zu § 8) dieselben Maßstäbe. 

 
 6.1.4  Nach einem auf Dauer angelegten Wegzug der Familie ins Ausland führt das 

Vorhalten einer eigenen Wohnung allein nicht zur Begründung bzw. Beibehaltung 
eines inländischen Wohnsitzes, wenn die Wohnung nur kurzzeitig zu Urlaubs- oder 
Besuchszwecken (vgl. Nr. 4.1 des AEAO zu § 8) genutzt wird (vgl. BFH-Urteil 
vom 26.1.2001, VI R 89/00, BFH/NV S. 1018). Das Gleiche gilt für eine Wohnung, 
die unentgeltlich von Dritten (z. B. Eltern) zur Verfügung gestellt wird (vgl. BFH-
Urteil vom 12.1.2001, VI R 64/98, BFH/NV S. 1231).  

 
 6.2  Auslandsaufenthalt eines Kindes 
 6.2.1  Ein minderjähriges Kind, das sich zusammen mit seinen Eltern im Ausland aufhält 

und bereits vor deren Ausreise mit seinen Eltern einen gemeinsamen Wohnsitz im 
Inland hatte, behält diesen grundsätzlich bei, wenn auch die Eltern ihren Wohnsitz 
im Inland beibehalten. Wird ein Kind im Ausland geboren, begründet es ausnahms-
weise einen Wohnsitz im Inland bzw. teilt den inländischen (Familien-) Wohnsitz 
bereits ab seiner Geburt, sofern sich die Mutter nur kurzfristig, lediglich vorüber-
gehend zum Zeitpunkt der Geburt bzw. zur Entbindung im Ausland aufgehalten hat 
und das Kind alsbald bzw. innerhalb angemessener Zeit nach Deutschland gebracht 
wird. Kann das Kind den Wohnsitz der Eltern im Inland indes aus tatsächlichen 
oder rechtlichen Gründen nicht nur kurzfristig nicht aufsuchen, kann es dort 
(zunächst) auch keinen eigenen Wohnsitz begründen. Ein im Ausland lebender  
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hier aufgehalten zu haben (BFH-Urteil vom 7.4.2011, III R 77/09, BFH/NV 
S. 1351). 

 
 6.2.2  Hält sich das Kind im Ausland auf, reicht es für die Annahme eines (inländischen) 

Wohnsitzes nicht aus, wenn die elterliche Wohnung dem Kind weiterhin zur 
Verfügung steht. Es muss eine Beziehung zur elterlichen Wohnung vorhanden sein, 
die über die allein durch das Familienverhältnis begründete Beziehung hinausgeht 
und erkennen lässt, dass das Kind die elterliche Wohnung nach wie vor auch als 
seine eigene betrachtet (BFH-Urteil vom 17.3.1961, VI 185/60 U, BStBl III S. 298) 
und sie innehat, um sie als solche zu nutzen (BFH-Urteil vom 25.9.2014, 
III R 10/14, BStBl 2015 II S. 655). Anderenfalls behält das Kind seinen inlän-
dischen Wohnsitz bei den Eltern nicht bei, sondern gibt ihn zunächst auf und 
begründet ihn bei einer späteren Rückkehr wieder neu. 

 
 6.2.3  Die Beurteilung hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. So sind neben der Dauer 

des Auslandsaufenthalts insbesondere das Alter des Kindes, die Unterbringung im 
Ausland und im Elternhaus, der Zweck des Auslandsaufenthalts, die Häufigkeit und 
die Dauer der Aufenthalte bei den Eltern sowie die persönlichen Beziehungen des 
Kindes am Wohnort der Eltern und im Ausland ausschlaggebend. Die Feststellung 
einer Rückkehrabsicht sagt grundsätzlich nichts darüber aus, ob der inländische 
Wohnsitz während des vorübergehenden Auslandsaufenthalts beibehalten oder aber 
aufgegeben und nach der Rückkehr neu begründet wird (vgl. BFH-Urteile vom 
23.11.2000, VI R 165/99 und VI R 107/99, BStBl 2001 II S. 279 und 294). 

 
 6.2.4  Kein ausschlaggebendes Kriterium ist regelmäßig die Herkunft der Eltern oder die 

des Kindes. Aus den familiären und kulturellen Umständen am Aufenthaltsort 
können sich jedoch Hinweise für das Entstehen neuer Beziehungen und die 
Lockerung der bisher bestehenden Bindungen ergeben, z. B. bei einem mehrjäh-
rigen Schulbesuch im Ausland, für den das Kind vor Ort bei Verwandten unter-
gebracht ist (vgl. BFH-Urteile vom 23.11.2000, VI R 165/99 und VI R 107/99, 
BStBl 2001 II S. 279 und 294, und vom 23.6.2015, III R 38/14, BStBl 2016 II 
S. 102). 

 6.2.5  Der Inlandswohnsitz wird nur dann beibehalten, wenn das Kind entweder seinen 
Lebensmittelpunkt weiterhin am bisherigen Wohnort hat (keine Wohnsitzbegrün-
dung am Ort des Auslandsaufenthalts) oder es zwar keinen einheitlichen Lebens-
mittelpunkt mehr hat, aber nunmehr über zwei Schwerpunkte der Lebensverhält-
nisse (zwei Wohnsitze) verfügt, von denen einer am bisherigen Wohnort liegt 
(BFH-Urteil vom 23.11.2000, VI R 107/99, BStBl 2001 II S. 294).  
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einem Jahr im Ausland aufhalten, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der 
inländische Wohnsitz beibehalten wird, so dass Inlandsaufenthalte für die Beibe-
haltung des Wohnsitzes nicht erforderlich sind. Wird die Absicht zur Rückkehr 
innerhalb eines Jahres aufgegeben, so kann in diesem Moment eine Aufgabe des 
Wohnsitzes erfolgen (BFH-Urteil vom 25.9.2014, III R 10/14, BStBl 2015 II 
S. 655). 

 
 6.2.7 Kinder, die sich länger als ein Jahr ins Ausland begeben, behalten ihren Wohnsitz 

in der inländischen elterlichen Wohnung nur bei, wenn sie diese in ausbildungs-
freien Zeiten zumindest überwiegend nutzen. Eine Aufenthaltsdauer von jährlich 
fünf Monaten in der Wohnung der Eltern genügt jedenfalls, um einen inländischen 
Wohnsitz beizubehalten, sie ist aber dafür nicht stets erforderlich (BFH-Urteil vom 
28.4.2010, III R 52/09, BStBl II S. 1013). Durch die Eltern-Kind-Beziehung be-
gründete Besuche - d. h. kurzzeitige Besuche und sonstige Aufenthalte zu Urlaubs- 
oder familiären Zwecken, die keinem Aufenthalt mit Wohncharakter gleichkom-
men und daher nicht „zwischenzeitliches Wohnen“ in der elterlichen Wohnung 
bedeuten - reichen nicht aus, um den inländischen Wohnsitz des Kindes beizu-
behalten oder einen solchen zu begründen. Keinen Wohncharakter haben nach der 
Lebenserfahrung kurzzeitige Aufenthalte von zwei bis drei Wochen im Jahr (BFH-
Urteil vom 25.9.2014, III R 10/14, BStBl 2015 II S. 655). 

 
 6.2.8  Die Dauer der Inlandsaufenthalte vor dem Beginn oder nach dem Ende der Schul-, 

Hochschul- oder Berufsausbildung bleibt außer Betracht. Fehlende finanzielle 
Mittel für Heimreisen des Kindes können die fehlenden Inlandsaufenthalte in den 
ausbildungsfreien Zeiten nicht kompensieren (BFH-Urteil vom 25.9.2014,  
III R 10/14, BStBl 2015 II S. 655). Hält sich ein Kind nicht nur vorübergehend zum 
Schulbesuch im Ausland auf, führen besuchsweise Aufenthalte in der elterlichen 
Wohnung auch dann nicht zur Beibehaltung des inländischen Wohnsitzes, wenn die 
Rückkehr des Kindes nach Deutschland nach Erreichen des Schulabschlusses 
beabsichtigt ist (BFH-Urteil vom 23.11.2000, VI R 165/99, BStBl 2001 II S. 279). 

 
 7.  NATO-Truppenstatut 
  Hält sich ein Mitglied einer Truppe oder des zivilen Gefolges des Entsendungs-

staates „nur in dieser Eigenschaft“ i. S. d Art. X des NATO-Truppenstatuts bzw. 
dessen Angehörige nach Art. 68 Abs. 4 des Zusatzabkommens zum NATO-
Truppenstatut im Inland auf, wird das Fehlen des inländischen steuerrechtlichen 
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts fingiert, wenn anhand der Lebens-
umstände aus Sicht des jeweiligen Besteuerungszeitraums festgestellt werden kann, 
dass die betreffende Person in dem maßgeblichen Zeitraum fest entschlossen war, 
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zukehren (BFH-Urteil vom 9.11.2005, I R 47/04, BStBl 2006 II S. 374). Voraus-
setzung dafür ist eine gewisse zeitliche Fixierung im Hinblick auf die Rückkehr 
nach der Beendigung des Dienstes. Die Rückkehr muss in einer gewissen zeitlichen 
Nähe zur Beendigung des Dienstes stehen. Ferner setzt die Fiktion voraus, dass die 
betreffende Person nicht vor Aufnahme ihrer Tätigkeit einen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland begründet hat und sich nicht auch aus anderen 
Gründen im Inland aufhält. 

 
 8.  Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen und über 

konsularische Beziehungen 
  Die völkerrechtlich verbindlichen Regelungen des Wiener Übereinkommens vom 

18.4.1961 über diplomatische Beziehungen (WÜD, BGBl. 1964 II S. 957) bzw. des 
vom 24.4.1963 über konsularische Beziehungen (WÜK, BGBl. 1969 II S. 1585) 
tragen dem Gedanken der Exterritorialität von Diplomaten und der ihnen gleich-
gestellten Personen Rechnung.  

 
  Diplomaten einer ausländischen Mission und Konsularbeamte einer ausländischen 

konsularischen Vertretung haben nach dem WÜD bzw. dem WÜK kraft völker-
rechtlicher Fiktion im Inland keinen Wohnsitz und sind demnach von innerstaat-
lichen Steuern befreit, sofern sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder 
nach den Sonderregelungen des WÜD bzw. WÜK im Inland ständig ansässig sind. 
Private Einkünfte, deren Quelle sich im Inland (Empfangsstaat) befindet, sind von 
der Steuerbefreiung ausgenommen und führen zu einer beschränkten Einkommen-
steuerpflicht. Gleiches gilt für die zum Haushalt des Diplomaten oder Konsular-
beamten gehörenden Familienmitglieder sowie Mitglieder des Verwaltungs- und 
des technischen Personals ausländischer Missionen und ausländischer konsula-
rischer Vertretungen. 

 
 9. Protokoll (Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 

(EU) 
  Hält sich eine Person zur Ausübung ihrer Amtstätigkeit im Dienste der EU im 

Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates auf als dem, in dem sie vor Dienst-
antritt ihren steuerlichen Wohnsitz hatte, werden sie und ihr nicht berufstätiger 
Ehegatte/Lebenspartner in beiden genannten Staaten so behandelt, als hätten sie 
ihren früheren Wohnsitz beibehalten (Art. 13 des Protokolls (Nr. 7) über die Vor-
rechte und Befreiungen der Europäischen Union vom 26.10.2012, Amtsblatt der 
Europäischen Union C 326 S. 266). Gleiches gilt für die Kinder, die unter der 
Aufsicht der in diesem Artikel bezeichneten Personen stehen und von ihnen 
unterhalten werden.“ 
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3. Nummer 4 des AEAO zu § 12 wird wie folgt gefasst: 
 
 „4. Soweit die Steuergesetze (insbes. EStG und GewStG) den Begriff „Betriebsstätte“ 

verwenden, ohne ihn selbst abweichend von § 12 AO zu definieren (wie etwa § 41 
Abs. 2 EStG), bestimmt sich dieser Begriff grundsätzlich nicht nach der Definition 
eines einschlägigen DBA, sondern nach innerstaatlichem Recht (vgl. BFH-Urteil 
vom 20.7.2016, I R 50/15, BStBl 2017 II S. 230). DBA legen lediglich fest, in 
welchem Umfang eine nach innerstaatlichem Recht - unter Berücksichtigung des 
§ 12 AO - bestehende Steuerpflicht entfallen soll. Eine in einem DBA vorgenom-
mene, von § 12 AO abweichende Definition des Begriffs „Betriebsstätte“ ist daher 
nur im Rahmen dieses DBA anwendbar, sofern im innerstaatlichen Recht nichts 
anderes bestimmt ist.“ 

 
4. Der AEAO zu § 30 wird wie folgt geändert: 
 
 a) In der Nummer 5 wird die Angabe „- § 2 Abs. 4 und § 8 Bundesarchivgesetz;“ durch 

 die Angabe „- § 6 Abs. 1 und 4 Bundesarchivgesetz;“ ersetzt. 
 
 b) In der Nummer 8.10 wird nach der Angabe „- Widerstand gegen 

 Vollstreckungsbeamte (§ 113 Abs. 1 StGB),“ die Angabe „- tätlicher Angriff auf 
 Vollstreckungsbeamte (§ 114 StGB),“ eingefügt. 

 
5. Der AEAO zu § 30a wird aufgehoben. 
 
6. Der AEAO zu § 31b wird wie folgt gefasst: 
 
 „AEAO zu § 31b - Mitteilungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung 
 
 1. Offenbarungsbefugnis nach § 31b Abs. 1 AO 
 1.1 Die Finanzbehörden dürfen in den in § 31b Abs. 1 AO genannten Fällen den jeweils 

zuständigen Stellen die erforderlichen Auskünfte erteilen (Offenbarungsbefugnis). 
Liegt ein begründetes Auskunftsersuchen der jeweils zuständigen Stelle vor, ist ihr 
Auskunft zu erteilen (Offenbarungspflicht). Die ersuchende Stelle hat zu versichern, 
dass die erbetenen Daten den in § 31b Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 AO genannten Zwecken 
dienen. 

 
 1.2 Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) hat nach § 28 Abs. 1 

GwG die Aufgabe der Erhebung und Analyse von Informationen im Zusammenhang 
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mationen an die zuständigen inländischen öffentlichen Stellen zum Zwecke der 
Aufklärung, Verhinderung oder Verfolgung solcher Taten. 

   
  Im Hinblick auf § 31b Abs. 1 Nr. 5 AO sind insbesondere folgende Aufgaben der FIU 

von Bedeutung: 
- die Entgegennahme und Sammlung von Meldungen nach dem GwG und 

Mitteilungen nach § 31b AO, 
- die Durchführung von operativen Analysen einschließlich der Bewertung von 

Meldungen und sonstigen Informationen, 
- die Übermittlung der sie betreffenden Ergebnisse dieser operativen Analyse und 

zusätzlicher relevanter Informationen an die zuständigen inländischen öffent-
lichen Stellen, 

- die Durchführung von strategischen Analysen und Erstellung von Berichten 
aufgrund dieser Analysen, 

- der Informationsaustausch und die Koordinierung mit inländischen Aufsichts-
behörden, 

- die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch mit zentralen Meldestellen 
anderer Staaten, 

- die Untersagung von Transaktionen und die Anordnung von sonstigen Sofort-
maßnahmen, 

- der Austausch mit den Verpflichteten sowie mit den inländischen Aufsichts-
behörden und für die Aufklärung, Verhinderung oder Verfolgung der Geld-
wäsche und der Terrorismusfinanzierung zuständigen inländischen öffentlichen 
Stellen insbesondere über entsprechende Typologien und Methoden. 

 
 2. Mitteilungspflicht nach § 31b Abs. 2 AO 
 2.1 Sind der Finanzbehörde Tatsachen bekannt geworden, die darauf hindeuten, dass es 

sich bei Vermögenswerten, die mit einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung im 
Zusammenhang stehen, um den Gegenstand einer Straftat nach § 261 StGB (Geld-
wäsche) handelt oder dass die Vermögenswerte im Zusammenhang mit Terrorismus-
finanzierung stehen, hat sie diese unverzüglich der FIU per Fax (0221/672-3990) 
mitzuteilen. Ab September 2017 kann bzw. ab 2018 muss die Mitteilung in einem 
sicheren Verfahren elektronisch erfolgen. Weitere Einzelheiten des Mitteilungs-
verfahrens bestimmt die FIU. 

 
 2.2 Den Finanzbehörden obliegt die Prüfung im Einzelfall, ob ein mitteilungspflichtiger 

Sachverhalt i. S. d. § 31b Abs. 2 AO vorliegt (Beurteilungsspielraum). 
Für das Vorliegen eines mitteilungspflichtigen Sachverhalts ist es ausreichend, dass 
objektiv erkennbare Anhaltspunkte für das Vorliegen von Tatsachen, die auf eine 
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§ 261 StGB nicht ausgeschlossen werden kann.  
 
  Die zur Mitteilung verpflichtete Finanzbehörde muss nicht das Vorliegen sämtlicher 

Tatbestandsmerkmale des § 261 StGB einschließlich der der Geldwäsche zugrunde 
liegenden Vortat prüfen. Vielmehr ist der Sachverhalt nach allgemeinen Erfahrungen 
und beruflichem Erfahrungswissen unter dem Blickwinkel seiner Ungewöhnlichkeit 
und Auffälligkeit im jeweiligen geschäftlichen Kontext zu würdigen.  

 
  Wenn eine Geldwäsche aufgrund dieser Erfahrungen nahe liegt oder ein Sachverhalt 

darauf schließen lässt, besteht demnach eine solche Mitteilungspflicht. Hinsichtlich 
des Vortatenkatalogs reicht der Verdacht auf die illegale Herkunft der Gelder schlecht-
hin aus.  

 
  Die Finanzbehörde muss vor einer Mitteilung nach § 31b Abs. 2 AO nicht prüfen, ob 

eine strafrechtliche Verurteilung in Betracht kommt. 
 
  Diese Grundsätze gelten bei Erkenntnissen über eine Terrorismusfinanzierung ent-

sprechend. 
 
 3. Mitteilungspflicht nach § 31b Abs. 3 AO 
 3.1 Tatsachen, die auf eine Ordnungswidrigkeit i. S. d. § 56 Abs. 1 GwG durch einen 

Verpflichteten i. S. d. § 2 Abs. 1 Nrn. 13 bis 16 GwG schließen lassen, sind der 
zuständigen Verwaltungsbehörde nach § 31b Abs. 3 Nr. 1 AO unverzüglich mit-
zuteilen (zur zuständigen Verwaltungsbehörde siehe § 56 Abs. 5 GwG).  

 
  Mitzuteilen sind nur solche Tatsachen, die der Finanzbehörde im Rahmen des 

Besteuerungsverfahrens, eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines 
Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit und mithilfe der dort 
geltenden Ermittlungsbefugnisse bekannt geworden sind. Der konkrete Sachverhalt ist 
dabei nach allgemeinen Erfahrungen und beruflichem Erfahrungswissen unter dem 
Blickwinkel seiner Ungewöhnlichkeit und Auffälligkeit im jeweiligen geschäftlichen 
Kontext zu würdigen. Die Mitteilung entsprechender Tatsachen setzt keinen Anfangs-
verdacht i. S. v. § 46 Abs. 1 OWiG i. V. m. § 152 Abs. 2 StPO voraus. Es reicht aus, 
dass eine Ordnungswidrigkeit aufgrund dieser Erfahrungen nahe liegt. 

 
  Es ist nicht zu prüfen, ob eine mögliche Ordnungswidrigkeit i. S. d. § 56 Abs. 1 GwG 

im Zeitpunkt der beabsichtigten Mitteilung bereits verjährt sein könnte (vgl. den zu § 4 
Abs. 5 Nr. 10 Satz 3 EStG ergangenen BFH-Beschluss vom 14.7.2008, VII B 92/08, 
BStBl II S. 850). 
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 3.2. Tatsachen, die darauf schließen lassen, dass die Voraussetzungen für das Treffen von 
Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Abs. 2 GwG gegenüber Verpflichteten 
i. S. d. § 2 Abs. 1 Nrn. 13 bis 16 GwG gegeben sind, sind der zuständigen Aufsichts-
behörde nach § 31b Abs. 3 Nr. 2 AO unverzüglich mitzuteilen (zur zuständigen Auf-
sichtsbehörde siehe § 50 GwG). Nr. 3.1 Abs. 2 des AEAO zu § 31b gilt entsprechend; 
die Anhaltspunkte müssen es als hinreichend sicher erscheinen lassen, dass aufsichts-
rechtliche Maßnahmen geboten sind. 

 
  Beispiele für gebotene aufsichtsrechtliche Maßnahmen: 

- Gewerbeuntersagung nach § 51 Abs. 5 GwG, 
- Anordnung zur Schaffung interner Sicherungsmaßnahmen und/oder die Be-

stellung eines Geldwäschebeauftragten etwa bei Güterhändlern nach §§ 6 und 
7 GwG oder 

- Anordnung und Durchführung von Prüfungen zur Einhaltung der gesetzlichen 
Anforderungen. 

 
 4. Verbot der Informationsweitergabe  
 4.1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, dürfen Finanzbehörden, die Kenntnis von einer 

nach § 43 Abs. 1 GwG abgegebenen Meldung eines Verpflichteten erlangt haben, 
diese Informationen nach § 47 Abs. 3 Satz 1 GwG nicht weitergeben an 
- den Vertragspartner des Verpflichteten, 
- den Auftraggeber der Transaktion, 
- den wirtschaftlich Berechtigten, 
- eine Person, die von einer der vorgenannten Personen als Vertreter oder Bote 

eingesetzt worden ist, und 
- den Rechtsbeistand, der von einer der vorgenannten Personen mandatiert worden 

ist. 
Eine Weitergabe dieser Informationen an diese Personen ist nur zulässig, wenn die 
FIU vorher ihr Einverständnis erklärt hat (§ 47 Abs. 3 Satz 2 GwG). 

 
 4.2 Gleiches gilt hinsichtlich der Mitteilungen der Finanzbehörden an die FIU nach § 31b 

Abs. 1 Nr. 5 oder Abs. 2 AO (§ 31b Abs. 4 AO) sowie für Meldungen an andere 
Stellen nach § 31b Abs. 1 oder 3 AO. 

 
 4.3 Dessen ungeachtet dürfen Mitteilungen und Aufzeichnungen nach § 32 Abs. 6 GwG 

für Besteuerungsverfahren und Strafverfahren wegen Steuerstraftaten verwendet 
werden. Hierbei ist möglichst sicherzustellen, dass der Zweck des durch die Straf-
verfolgungsbehörden eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen außersteuerlicher 
Straftaten nicht gefährdet wird. Eine Gefährdung des Ermittlungsverfahrens ist 
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bereits nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt hat, die Verfahrenseinleitung dem 
Betroffenen bereits bekannt ist oder bereits Anklage erhoben wurde. Im Zweifel ist 
eine Abstimmung mit der zuständigen Strafverfolgungsbehörde vorzunehmen.“ 

 
7. Satz 2 der Nummer 6 des AEAO zu § 46 wird gestrichen. 
 
8. In der Nummer 27 des AEAO zu § 55 wird die Angabe „(vgl. Nr. 2 des AEAO zu § 55)“ 

durch die Abgabe „(vgl. Nr. 3 des AEAO zu § 55)“ ersetzt. 
 
9. Der AEAO zu § 89 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Die Nummer 3.2.1 wird wie folgt gefasst: 
 
  „3.2.1 Antragsteller einer verbindlichen Auskunft i. S. d. § 89 Abs. 2 AO (und 

zugleich Gebührenschuldner i. S. d. § 89 Abs. 3 bis 5 AO) ist derjenige, in 
dessen Namen der Antrag gestellt wird. Zur einheitlichen Antragstellung 
durch mehrere Beteiligte vgl. § 1 Abs. 2 StAuskV. Antragsteller und 
Steuerpflichtiger müssen nicht identisch sein.“ 

 
 b) In Nummer 3.2.3 wird die Angabe „(§ 1 Abs. 3 StAuskV)“ durch die Angabe „(§ 1 

Abs. 4 StAuskV)“ ersetzt. 
 
 c) Die Nummer 3.2.4 wird wie folgt gefasst: 
 
  „3.2.4 § 1 Abs. 4 StAuskV geht der Regelung in § 1 Abs. 2 Nr. 1 StAuskV als lex 

specialis vor. Deshalb muss ein Auskunftsantrag für eine noch zu gründende 
Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft nicht von allen künftigen 
Gesellschaftern gemeinsam gestellt werden.“ 

 
 d) Der Nummer 3.3 wird folgender Satz angefügt: 
 
  „Bezüglich der Zuständigkeit für die Erteilung einer einheitlichen verbindlichen 

Auskunft gegenüber mehreren Beteiligten nach § 1 Abs. 3 StAuskV siehe AEAO zu 
§ 89, Nr. 3.3.3.“ 

 
 e) Die Nummer 3.3.1.5 wird wie folgt gefasst: 
 
  „3.3.1.5 Bei Anwendung des § 89 Abs. 2 Satz 3 AO kommt es nicht darauf an, ob 

der Antragsteller im Inland bereits bei einem Finanzamt geführt wird. 
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stellung ein Finanzamt örtlich zuständig ist, d. h. ob vom Antragsteller 
bereits steuerrelevante Sachverhalte im Inland verwirklicht wurden, wegen 
derer ein Steuerverwaltungsverfahren von Amts wegen durchzuführen wäre. 
Unerheblich ist, ob das örtlich zuständige Finanzamt hiervon bereits Kennt-
nis hat bzw. ob es bereits ein Steuerverwaltungsverfahren durchgeführt hat.  

 
   Steuerrelevante Sachverhalte im Inland sind dabei nur solche, für die eine 

Steuererklärungspflicht im Inland besteht.  
 
   Nicht zu steuerrelevanten Sachverhalten im Inland führen grundsätzlich 
   - Einkünfte, die im Inland nicht steuerpflichtig sind, 
   - Einkünfte, die dem Steuerabzug unterliegen und damit als abgeltend 

besteuert gelten oder 
   - Umsätze, für die der Leistungsempfänger der Steuerschuldner ist. 
 
   Wird in diesen Fällen dennoch ein Steuerverwaltungsverfahren im Inland 

durchgeführt und ist dieses noch nicht abgeschlossen, kommt die Sonder-
zuständigkeitsregelung des § 89 Abs. 2 Satz 3 AO ausnahmsweise nicht zur 
Anwendung.“ 

  
 f) Nach der Nummer 3.3.2.3 werden folgende Nummern 3.3.3 bis 3.3.3.2 eingefügt: 
 
  „3.3.3 Zuständigkeit eines Finanzamts bei einheitlicher Auskunftserteilung 

nach § 1 Abs. 3 StAuskV 
  3.3.3.1 Die Zuständigkeit für die Erteilung einer einheitlichen verbindlichen 

Auskunft gegenüber mehreren Beteiligten bestimmt sich nach § 1 Abs. 3 
StAuskV. Bei Organschaftsfällen i. S. d. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 bis 4 
StAuskV soll das Finanzamt, das für die Erteilung der verbindlichen 
Auskunft nicht zuständig ist, aber von der Bindungswirkung dieser 
Auskunft ebenfalls betroffen ist, vorab beteiligt werden. 

 
  3.3.3.2 Hat im Fall einer Umsatzsteuer-Organschaft der Organträger seinen Sitz und 

seine Geschäftsleitung im Ausland, ist entsprechend § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 
UStG das Finanzamt der Organgesellschaft bzw. - falls mehrere Organ-
gesellschaften beteiligt sind - das Finanzamt der wirtschaftlich bedeutend-
sten Organgesellschaft für die Erteilung der verbindlichen Auskunft zustän-
dig.“ 
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Abs. 4 StAuskV“ ersetzt. 
 
 h) Die Nummer 3.5.5 wird wie folgt gefasst: 
 
  „3.5.5 Die verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO ist (auch wenn sie nicht der 

Rechtsauffassung des Antragstellers entspricht) ebenso wie die Ablehnung 
der Erteilung einer verbindlichen Auskunft ein Verwaltungsakt. Sie ist 
schriftlich oder elektronisch zu erteilen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. Die Bekanntgabe richtet sich nach §§ 122, 122a AO und 
den Regelungen im AEAO zu § 122 und zu § 122a.  

 
   In den Fällen des § 1 Abs. 2 StAuskV ist die Auskunft allen Beteiligten 

gegenüber einheitlich zu erteilen und dem von ihnen nach § 1 Abs. 2 Satz 2 
StAuskV bestellten gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bekannt zu 
geben, soweit keine Einzelbekanntgabe erforderlich ist.“ 

 
 i) Die Nummer 3.6.1 wird wie folgt gefasst: 
 
  „3.6.1 Die von der nach § 89 Abs. 2 Satz 2 und 3 AO oder § 1 Abs. 3 StAuskV 

zuständigen Finanzbehörde erteilte verbindliche Auskunft ist für die 
Besteuerung des Antragstellers nur dann bindend, wenn der später ver-
wirklichte Sachverhalt von dem der Auskunft zugrunde gelegten Sach-
verhalt nicht oder nur unwesentlich abweicht (§ 2 Abs. 1 Satz 1 StAuskV). 
Die Bindungswirkung tritt daher nicht ein, wenn der tatsächlich verwirk-
lichte Sachverhalt mit dem bei der Beantragung der verbindlichen Auskunft 
vorgetragenen Sachverhalt in wesentlichen Punkten nicht übereinstimmt. 
Eine vom Bundeszentralamt für Steuern nach § 89 Abs. 2 Satz 3 AO 
rechtmäßig erteilte verbindliche Auskunft bindet auch das Finanzamt, das 
bei Verwirklichung des der Auskunft zugrunde liegenden Sachverhalts 
zuständig ist.  

 
   In den Fällen des § 1 Abs. 2 StAuskV ist die Auskunft gegenüber allen 

Beteiligten einheitlich verbindlich (§ 2 Abs. 2 Satz 1 StAuskV).“ 
 
 j) Der Nummer 3.6.3 wird folgender Absatz 2 angefügt: 
 
  „Widerspricht eine nach § 2 Abs. 2 Satz 1 StAuskV einheitlich erteilte verbindliche 

Auskunft dem geltenden Recht und beruft sich mindestens ein Beteiligter darauf, 
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Beteiligten (§ 2 Abs. 2 Satz 2 StAuskV).“ 
 
 k) In der Nummer 3.6.4 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 StAuskV“ durch die Angabe „§ 2 

Abs. 3 StAuskV“ ersetzt. 
 
 l) In der Nummer 3.6.6 werden die Angaben „§ 2 Abs. 3 StAuskV“ jeweils durch die 

Angabe „§ 2 Abs. 4 StAuskV“ ersetzt.  
 
 m) In der Nummer 3.6.9 wird die Angabe „§ 1 Abs. 3 StAuskV“ durch die Angabe „§ 1 

Abs. 4 StAuskV“ ersetzt. 
 
 n) Die Nummer 3.7 wird durch folgende Nummern ersetzt: 
 
  „3.7 Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
  3.7.1 Gegen die erteilte verbindliche Auskunft wie auch gegen die Ablehnung der 

Erteilung einer verbindlichen Auskunft ist der Einspruch gegeben (§ 347 AO).  
 
  3.7.2 Im außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren ist die Sache in vollem Umfang, 

d.h. auch in materiell-rechtlicher Hinsicht, zu prüfen (§ 367 Abs. 2 AO). 
Weicht die Finanzbehörde bei der Erteilung der verbindlichen Auskunft vom 
Rechtsstandpunkt des Antragstellers ab (sog. Negativauskunft), ist der Inhalt 
der erteilten verbindlichen Auskunft im gerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren 
nur auf seine sachliche Richtigkeit hin zu prüfen, d.h. darauf, ob die Finanz-
behörde den zur Prüfung gestellten Sachverhalt zutreffend erfasst hat und die 
gegenwärtige rechtliche Einordnung des zur Prüfung gestellten Sachverhalts in 
sich schlüssig und nicht evident rechtsfehlerhaft ist. Eine materiell-rechtliche 
Überprüfung der finanzbehördlichen Auffassung durch das Gericht bleibt 
mangels Bindungswirkung der Negativauskunft (vgl. Nr. 3.6.3 des AEAO zu 
§ 89) einem Rechtsbehelfsverfahren gegen den späteren Steuerbescheid/Fest-
stellungsbescheid vorbehalten (vgl. BFH-Urteil vom 29.2.2012, IX R 11/11, 
BStBl II S. 651). 

 
  3.7.3 Legt in den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 1 StAuskV nur ein Beteiligter Einspruch 

ein, sind die übrigen Beteiligten nach § 360 Abs. 3 Satz 1 AO zum Einspruchs-
verfahren hinzuziehen.“ 

 
 o) Die Nummern 4.1.1 bis 4.1.4 werden durch folgende Nummern ersetzt: 
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§ 89 Abs. 3 Satz 1 AO ordnet eine Gebührenpflicht für die Bearbeitung eines 
Auskunftsantrags an. Gebühren sind daher grundsätzlich auch dann zu ent-
richten, wenn die Finanzbehörde in ihrer verbindlichen Auskunft eine andere 
Rechtsauffassung als der Antragsteller vertritt, wenn sie die Erteilung einer 
verbindlichen Auskunft ablehnt oder wenn der Antrag zurückgenommen wird. 
Zur Möglichkeit einer Gebührenermäßigung vgl. AEAO zu § 89, Nr. 4.5. 

 
  4.1.2 Die Gebühr wird für jeden Antrag auf verbindliche Auskunft festgesetzt. Es 

handelt sich jeweils um einen Antrag, soweit sich die rechtliche Beurteilung 
eines Sachverhalts auf einen Steuerpflichtigen bezieht. Dieser Sachverhalt kann 
sich auf mehrere Steuerarten auswirken. In den Fällen des § 1 Abs. 2 StAuskV 
wird nur eine Gebühr erhoben; die Beteiligten sind Gesamtschuldner der 
Gebühr (§ 89 Abs. 3 Satz 2 AO).  

 
   Ist in Fällen des § 1 Abs. 2 Nr. 1 StAuskV hinsichtlich des der Auskunft 

zugrunde liegenden Sachverhalts teilweise auch die Gesellschaft Steuer-
schuldnerin (vgl. AEAO zu § 122, Nr. 2.4.1), wird gegenüber den Gesell-
schaftern und der Gesellschaft nur eine Gebühr erhoben. In Umwandlungs-
fällen ist jeder abgebende, übernehmende oder entstehende Rechtsträger 
eigenständig zu beurteilen. 

 
  4.1.3 Die Gebührenpflicht gilt nicht für Anträge auf verbindliche Zusagen auf Grund 

einer Außenprüfung nach §§ 204 ff. AO oder für Lohnsteueranrufungsaus-
künfte nach § 42e EStG. Sie gilt auch nicht für Anfragen, die keine verbind-
liche Auskunft des Finanzamts i. S. d. § 89 Abs. 2 AO zum Ziel haben.“ 

 
 p) Die Nummer 4.2.4 wird wie folgt gefasst: 
 
  „4.2.4 Die Gebühr wird nach § 89 Abs. 5 Satz 1 AO in entsprechender Anwendung 

des § 34 GKG mit einem Gebührensatz von 1,0 erhoben. § 34 GKG in der 
Fassung des Zweiten Gesetzes zur Modernisierung des Kostenrechts vom 
23.7.2013 (BGBl. I S. 2586) ist dabei in entsprechender Anwendung des § 71 
Abs. 1 GKG anzuwenden. 

 
    Der Gegenstandswert ist in entsprechender Anwendung des § 39 Abs. 2 GKG 

auf 30 Mio. € begrenzt (§ 89 Abs. 5 Satz 2 AO). Die Gebühr beträgt damit 
höchstens 91.456 €, bei ab dem 1.8.2013 gestellten Anträgen höchstens 
109.736 €. Beträgt der Gegenstandswert weniger als 10.000 €, wird keine 
Gebühr erhoben (§ 89 Abs. 5 Satz 3 AO).“ 
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 q) Die Nummer 5 wird durch folgende Nummern ersetzt: 
 
  „5. Anwendung der StAuskV 
  5.1 Die StAuskV gilt für alle verbindlichen Auskünfte, die ab Inkrafttreten des 

§ 89 Abs. 2 AO (12.9.2006) erteilt worden sind.  
 
  5.2 § 1 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 4 und § 2 Abs. 2 bis 4 StAuskV in der am 

20.7.2017 geltenden Fassung sind erstmals auf nach dem 1.9.2017 bei der 
zuständigen Finanzbehörde eingegangene Anträge auf Erteilung einer verbind-
lichen Auskunft anzuwenden. Die neuen Regelungen sind nach Ablauf der 
Übergangsfrist auf alle Anträge anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt bei der 
zuständigen Finanzbehörde eingehen. 

 
  5.3 Für Auskünfte mit Bindungswirkung nach Treu und Glauben, die bis zum 

11.9.2006 erteilt worden sind, sind die Regelungen in Nrn. 4 und 5 des BMF-
Schreibens vom 29.12.2003, BStBl I S. 742 weiter anzuwenden.“ 

 
10. Der AEAO zu § 93 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Die Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 
  „1. Auskunftsersuchen nach § 93 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 1a AO 
   Auskunftsersuchen sind im gesamten Besteuerungsverfahren, d. h. auch im 

Rechtsbehelfsverfahren oder im Vollstreckungsverfahren (§ 249 Abs. 2 Satz 1 
AO; BFH-Urteil vom 22.2.2000, VII R 73/98, BStBl II S. 366), möglich. 
Im Rahmen der Außenprüfung und der Steuerfahndung sind die Regelungen in 
§§ 200, 208, 210 und 211 AO zu beachten. Im Steuerstraf- und -bußgeld-
verfahren gelten nach § 385 Abs. 1 und § 410 Abs. 1 AO die Vorschriften der 
StPO und des OWiG.“ 

 
 b) Die Nummer 1.1.1 wird wie folgt gefasst: 
 
  „1.1.1 Voraussetzung für ein Auskunftsersuchen ist, dass die Heranziehung eines 

Auskunftspflichtigen im Einzelfall aufgrund hinreichender konkreter Umstände 
oder aufgrund allgemeiner Erfahrungen geboten ist (vgl. BFH-Urteile vom 
29.10.1986, VII R 82/85, BStBl 1988 II S. 359, und vom 18.3.1987, II R 35/86, 
BStBl II S. 419). Unzulässig sind Auskunftsersuchen „ins Blaue hinein” (vgl. 
BFH-Urteile vom 23.10.1990, VIII R 1/86, BStBl 1991 II S. 277, und vom 
12.5.2016, II R 17/14, BStBl II S. 822). Darüber hinaus müssen die Auskunft 
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den Betroffenen möglich und dessen Inanspruchnahme geeignet, erforderlich 
und zumutbar sein (vgl. BFH-Urteile vom 29.10.1986, VII R 82/85, a.a.O., und 
vom 24.10.1989, VII R 1/87, BStBl 1990 II S. 198). 

  
   Die Erforderlichkeit eines Auskunftsersuchens ist von der zuständigen Finanz-

behörde nach den Umständen des Einzelfalles und unter Berücksichtigung 
allgemeiner Erfahrungen im Wege der Prognose zu beurteilen. Die Erforder-
lichkeit setzt keinen begründeten Verdacht voraus, dass steuerrechtliche 
Unregelmäßigkeiten vorliegen; es genügt, wenn aufgrund konkreter Momente 
oder aufgrund allgemeiner Erfahrungen ein Auskunftsersuchen angezeigt ist 
(vgl. BFH-Urteil vom 17.3.1992, VII R 122/91, BFH/NV S. 791). Nur wenn 
klar und eindeutig jeglicher Anhaltspunkt für die Steuererheblichkeit fehlt, ist 
ein Auskunftsverlangen rechtswidrig (BFH-Urteil vom 29.7.2015, X R 4/14, 
BStBl 2016 II S. 135).“ 

 
 c) Nach der Nummer 1.1.2 wird folgende neue Nummer 1.1.3 eingefügt: 
 
  „1.1.3 Die Finanzbehörde darf außerdem unter den Voraussetzungen des § 93 Abs. 1a 

AO Auskunftsersuchen über eine ihr noch unbekannte Anzahl von Sach-
verhalten mit dem Grunde nach bestimmbaren, ihr noch nicht bekannten 
Personen an Dritte stellen (Sammelauskunftsersuchen).“ 

  
 d) Die alten Nummern 1.1.3 und 1.1.4 werden die neuen Nummern 1.1.4 und 1.1.5. 
 
 e) Satz 1 der neuen Nummer 1.1.5 wird wie folgt gefasst: 
 
  „Auskunftsersuchen nach § 93 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 1a AO sind Verwaltungsakte 

i. S. d. § 118 AO.“ 
 
 f) Der zweite Absatz der Nummer 1.2.2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Die Finanzbehörde darf folglich - außerhalb des Steuerfahndungsverfahrens (vgl. 

§ 208 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 i. V. m. Satz 3 AO) und von Sammelauskunfts-
ersuchen nach § 93 Abs. 1a AO (vgl. dazu AEAO zu § 93, Nr. 1.2.5) - nur in aty-
pischen Fällen vom Subsidiaritätsprinzip abweichen, wobei am Zweck der Vorschrift 
zu messen ist, ob ein solcher atypischer Fall vorliegt (vgl. BFH-Urteil vom 
24.10.1989, VII R 1/87, BStBl 1990 II S. 198, m.w.N.).“ 

 
 g) Nach der Nummer 1.2.4 wird folgende neue Nummer 1.2.5 eingefügt: 
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nur zulässig, wenn ein hinreichender Anlass für diese Form der Ermittlung 
besteht und die betroffenen Steuerpflichtigen nicht namentlich bekannt sind. 
Ein hinreichender Anlass für ein Sammelauskunftsersuchen liegt insbesondere 
vor, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine Steuerverkürzung oder für das 
Erlangen nicht gerechtfertigter Steuervorteile vorliegen. Das Gleiche gilt, wenn 
Erfahrungen aus vergleichbaren Sachverhalten eine Steuerverkürzung oder das 
Erlangen nicht gerechtfertigter Steuervorteile naheliegend erscheinen lassen. 
Ein strafrechtlicher Anfangsverdacht muss aber noch nicht vorliegen. Ermitt-
lungen „ins Blaue hinein“ sind auch hier unzulässig. Das Sammelauskunfts-
ersuchen muss darüber hinaus auch verhältnismäßig und zumutbar sein. Der 
durch ein Sammelauskunftsersuchen ausgelöste Ermittlungsaufwand muss bei 
der Auskunftsperson in einem angemessenen Verhältnis zu der Bedeutung der 
Angelegenheit stehen.“ 

 
 h) Die bisherigen Nummern 1.2.5 bis 1.2.8 werden die neuen Nummern 1.2.6 bis 1.2.9 
 
 i) Der neuen Nummer 1.2.7 wird folgender Satz angefügt: 
 
 „Dies gilt nicht für Sammelauskunftsersuchen (vgl. § 93 Abs. 1a Satz 3 AO).“ 
 
 j) Die alte Nummer 1.2.9 wird gestrichen. 
 
 k) Die Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
 
  „2. Kontenabruf nach § 93 Abs. 7 AO in der ab dem 1.1.2018 geltenden  
   Fassung“ 
 
 l) Die Nummer 2.1 wird wie folgt gefasst: 
 
  „2.1 Die Finanzbehörde kann unter den Voraussetzungen des § 93 Abs. 7 AO bei 

den Kreditinstituten über das Bundeszentralamt für Steuern folgende Bestands-
daten zu Konten- und Depotverbindungen sowie Schließfächern abrufen: 

 - die Nummer eines Kontos, das der Verpflichtung zur Legitimations-
prüfung i. S. d. § 154 Abs. 2 Satz 1 AO unterliegt, eines Depots oder 
eines Schließfachs, 

 - der Tag der Errichtung und der Tag der Beendigung oder Auflösung des 
Kontos, Depots oder Schließfachs, 

 - der Name sowie bei natürlichen Personen der Tag der Geburt des 
Inhabers und eines Verfügungsberechtigten sowie  
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Berechtigten (§ 3 GwG). 
 

   Kontenbewegungen und Kontenstände können auf diesem Weg nicht ermittelt 
werden.  

 
   Die Verpflichtung der Kreditinstitute, Daten für einen Kontenabruf durch das 

Bundeszentralamt für Steuern bereitzuhalten, ergibt sich unmittelbar aus § 93b 
AO i. V. m. § 24c KWG und bedarf daher keines Verwaltungsaktes.“ 

 
 m) Die Nummer 2.2.4 wird wie folgt gefasst: 
 
  „2.2.4 Nach § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 AO ist ein Kontenabruf zulässig, wenn er zur 

Erhebung (einschließlich der Vollstreckung) von bundesgesetzlich geregelten 
Steuern oder Rückforderungsansprüchen bundesgesetzlich geregelter Steuer-
erstattungen und Steuervergütungen, mithin auch von Landessteuern, die durch 
Bundesgesetz geregelt sind, erforderlich ist (zur Erforderlichkeit vgl. AEAO zu 
§ 93, Nr. 2.3). Bei der Geltendmachung von Haftungsansprüchen ist ein 
Kontenabruf nach § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 AO nur zur Erhebung (einschließ-
lich der Vollstreckung) von Haftungsansprüchen zulässig, nicht zur Vorberei-
tung der Festsetzung eines Haftungsanspruchs.“ 

 
 n) Nach der Nummer 2.2.4 werden folgende neue Nummern 2.2.5 und 2.2.6 eingefügt: 
 
  „2.2.5 Nach § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4a AO ist ein Kontenabruf zulässig zur Ermitt-

lung, in welchen Fällen ein inländischer Steuerpflichtiger, der Aktivitäten 
i. S. d. § 138 Abs. 2 Satz 1 AO entfaltet, Verfügungsberechtigter oder wirt-
schaftlich Berechtigter (§ 3 GwG) eines Kontos oder Depots einer natürlichen 
Person, Personengesellschaft, Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Sitz, Hauptniederlassung 
oder Geschäftsleitung außerhalb des Geltungsbereichs der AO ist. 
 

  2.2.6 Nach § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4b AO ist ein Kontenabruf zur Ermittlung der 
Besteuerungsgrundlagen in Verfahren nach § 208 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO 
(Aufdeckung unbekannter Steuerfälle) zulässig.“ 

 
 o) Die bisherigen Nummern 2.2.5 bis 2.2.7 werden die neuen Nummern 2.2.7 bis 2.2.9 
 
 p) Die neue Nummer 2.2.7 wird wie folgt gefasst: 
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nur zulässig, wenn er im Einzelfall zur Festsetzung der Einkommensteuer 
erforderlich ist (vgl. dazu AEAO zu § 93, Nr. 2.3).  

 
   Des Weiteren darf in den Fällen der Nrn. 2.2.1 bis 2.2.6 des AEAO zu § 93 ein 

Abrufersuchen nur dann erfolgen, wenn ein Auskunftsersuchen an den Steuer-
pflichtigen nicht zum Ziel geführt hat oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 
Abs. 7 Satz 2 AO).  

 
   Da im Vollstreckungsverfahren eine Gefährdung der Ermittlungszwecke zu 

befürchten ist, wenn der säumige Steuerschuldner vor einem Kontenabruf 
individuell informiert würde, muss eine Information des Betroffenen vor 
Durchführung eines Kontenabrufs nach § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 AO unter-
bleiben (vgl. § 93 Abs. 9 Satz 3 Nr. 1 AO). Es reicht aus, dass säumige Steuer-
schuldner in der Zahlungserinnerung auf die Möglichkeiten der Zwangsvoll-
streckung (einschließlich der Möglichkeit eines Kontenabrufs) hingewiesen 
werden (§ 93 Abs. 9 Satz 1 zweiter Halbsatz AO).  

 
   Bei der Ermittlung unbekannter Steuerfälle nach § 208 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO 

kann sich durch eine vorherige Information eines möglicherweise Betroffenen 
ebenfalls eine Gefährdung der Ermittlungen ergeben. In diesem Fall muss eine 
Information des Verfügungsberechtigten oder wirtschaftlich Berechtigten vor 
Durchführung eines Kontenabrufs gem. § 93 Abs. 9 Satz 3 Nr. 1 AO unter-
bleiben.“ 

 
 q) Der zweite Absatz der Nummer 2.7 wird wie folgt gefasst: 
 

  „Würde durch eine vorhergehende Information des Beteiligten der Ermittlungszweck 
gefährdet (§ 93 Abs. 9 Satz 3 Nr. 1 AO) oder ergibt sich aus den Umständen des 
Einzelfalles, dass eine Aufklärung durch den Beteiligten selbst nicht zu erwarten ist, 
kann sich die Finanzbehörde nach § 93 Abs. 1 Satz 1 AO unmittelbar an die betref-
fenden Kreditinstitute wenden bzw. andere erforderliche Maßnahmen ergreifen. In 
diesen Fällen ist der Beteiligte nachträglich über die Durchführung des Kontenabrufs 
zu informieren.“ 

 
 r) Die Nummer 3 wird ersatzlos gestrichen. 
 

11. Die Nummer 2.11 des AEAO zu § 122 wird wie folgt gefasst: 
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 „2.11 Zwangsverwaltung 
 
   Mit Anordnung der Zwangsverwaltung verliert der Grundstückseigentümer 

(Schuldner) die Befugnis, über das beschlagnahmte Grundstück zu verfügen. 
Bekanntgabeadressat von Verwaltungsakten, die das beschlagnahmte Grund-
stück betreffen, ist daher der Zwangsverwalter. Dies gilt insbesondere für einen 
Grundsteuermessbescheid, einen Grundsteuerbescheid sowie für einen Umsatz-
steuerbescheid, der die Verwaltung des Grundstücks betreffende Umsätze und 
Vorsteuern erfasst. Zur Bekanntgabe von Einkommensteuerbescheiden, 
Körperschaftsteuerbescheiden und Feststellungsbescheiden während einer 
Zwangsverwaltung sowie zu weiteren ertragsteuerlichen Folgen einer Zwangs-
verwaltung vgl. BMF-Schreiben vom 3.5.2017, BStBl I S. 718.  

 
   Der dem Zwangsverwalter bekannt zu gebende Verwaltungsakt muss neben der 

Bezeichnung der der Zwangsverwaltung unterliegenden Grundstücke auch die 
Person des Grundstückseigentümers (Inhaltsadressat) angeben (BFH-Urteil 
vom 23.6.1988, V R 203/83, BStBl II S. 920). 

 
   Soweit die Wirkung von Steuerbescheiden über die Zwangsverwaltung hinaus-

geht, sind sie auch dem Grundstückseigentümer (Inhaltsadressat) bekannt zu 
geben. Einheitswertbescheide über zwangsverwaltete Grundstücke sind sowohl 
dem Zwangsverwalter als auch dem Grundstückseigentümer (Inhaltsadressat) 
bekannt zu geben. 

 
   Beispiel für die Bekanntgabe eines Einheitswertbescheids: 
 

Bekanntgabeadressaten 
 
sind sowohl der Schuldner  als auch der Zwangsverwalter 
 
Anschriftenfeld (Empfänger): 
 
Herrn     Herrn 
      Rechtsanwalt 
Josef Meier     Helmut Müller 
Sophienstraße 20    Schellingstraße 40 
80799 München   80799 München 
 
 



 
Seite 26  Bescheidkopf 

 
Als Zwangsverwalter des 
Grundstücks Sophienstraße 20 
80799 München 
(Grundstückseigentümer  
Josef Meier)“ 

  
12. Die Nummern 3.3 bis 3.3.2 des AEAO zu § 171 werden wie folgt gefasst: 
 
  „3.3  Bei einem Antrag des Steuerpflichtigen auf Verschiebung des Prüfungsbeginns 

(§ 197 Abs. 2 AO) wird der Ablauf der Festsetzungsfrist nach § 171 Abs. 4 
Satz 1 2. Alternative AO nur gehemmt, wenn dieser Antrag für die Verschie-
bung ursächlich war. Wird der Beginn der Außenprüfung nicht maßgeblich 
aufgrund eines Antrags des Steuerpflichtigen, sondern aufgrund eigener 
Belange der Finanzbehörde bzw. aus innerhalb deren Sphäre liegenden Grün-
den hinausgeschoben, läuft die Festsetzungsfrist ungeachtet des Antrags ab. 
Hinsichtlich der inhaltlichen Anforderungen an den Antrag auf Verschiebung 
des Prüfungsbeginns vgl. AEAO zu § 197, Nr. 11. 

 
  3.3.1  Bei einem vom Steuerpflichtigen gestellten Antrag auf zeitlich befristetes 

Hinausschieben des Beginns der Außenprüfung entfällt die Ablaufhemmung 
nach § 171 Abs. 4 Satz 1 2. Alternative AO rückwirkend, wenn die Finanz-
behörde nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Eingang des Antrags mit der 
Prüfung beginnt (vgl. BFH-Urteil vom 17.3.2010, IV R 54/07, BStBl 2011 II 
S. 7). Stellt der Steuerpflichtige während der Zwei-Jahres-Frist einen weiteren 
Verschiebungsantrag, beginnt die Zwei-Jahres-Frist erneut (BFH-Urteil vom 
19.5.2016, X R 14/15, BStBl 2017 II S. 97). 

 
  3.3.2 Die Ablaufhemmung entfällt dagegen nicht, wenn der Antrag keine zeitlichen 

Vorgaben enthielt, mithin unbefristet bzw. zeitlich unbestimmt war (Antrag auf 
unbefristetes Hinausschieben), z.B. weil der Steuerpflichtige beantragt hat, 
wegen einer noch andauernden Vor-Betriebsprüfung zunächst deren Abschluss 
abzuwarten. In diesen Fällen endet die Festsetzungsfrist mit Ablauf von zwei 
Jahren, nachdem der Hinderungsgrund beseitigt ist und die Finanzbehörde 
hiervon Kenntnis hat, sofern nicht zuvor mit der Prüfung begonnen wurde (vgl. 
BFH-Urteil vom 1.2.2012, I R 18/11, BStBl II S. 400).“ 
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„AEAO zu § 175b - Änderung von Steuerbescheiden bei Datenübermittlung 
durch Dritte: 

 
  1. Auf eine Verletzung der Mitwirkungspflichten seitens des Steuerpflichtigen 

oder der Ermittlungspflichten durch die Finanzbehörde kommt es in den Fällen 
des § 175b AO - anders als in den Fällen des § 173 AO - nicht an.  

  
   Unerheblich ist auch, ob dem Steuerpflichtigen bei Erstellung der Steuer-

erklärung ein Schreib- oder Rechenfehler i. S. d. § 173a AO oder der Finanz-
behörde bei Erlass des Steuerbescheids ein mechanisches Versehen i. S. d. 
§ 129 AO, ein Fehler bei der Tatsachenwürdigung oder ein Rechtsanwendungs-
fehler unterlaufen ist.  

 
   Eine Aufhebung oder Änderung nach § 175b Abs. 1 oder 2 AO ist allerdings 

ausgeschlossen, sofern die nachträglich übermittelten Daten nicht rechts-
erheblich sind (§ 175b Abs. 4 AO). Zur Rechtserheblichkeit vgl. Nr. 3 des 
AEAO zu § 173. 

 
   Die Aufhebung oder Änderung der Steuerfestsetzung nach § 175b AO kann 

sich je nach Sachlage zu Gunsten wie auch zu Ungunsten des Steuerpflichtigen 
auswirken. 

 
  2. § 175b Abs. 1 bis 3 AO ist erstmals anzuwenden, wenn steuerliche Daten eines 

Steuerpflichtigen für Besteuerungszeiträume nach 2016 oder Besteuerungs-
zeitpunkte nach dem 31.12.2016 auf Grund gesetzlicher Vorschriften von 
einem Dritten als mitteilungspflichtiger Stelle elektronisch an Finanzbehörden 
zu übermitteln sind (Art. 97 § 27 Abs. 2 EGAO). § 175b Abs. 4 AO ist erst-
mals anzuwenden, wenn Daten i. S. d. § 93c AO der Finanzbehörde nach dem 
25.6.2017 zugehen.“  

 
14. Der AEAO zu § 194 wird wie folgt geändert: 
 
  a) Die Nummer 6 wird ersatzlos gestrichen. 
 
  b) Die alten Nummern 7 und 8 werden die neuen Nummern 6 und 7. 
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Schreiben vom 25.5.2012, BStBl I S. 599)“ durch die Angabe „(BMF-
Schreiben vom 23.11.2015, BStBl I S. 928)“ ersetzt. 

 
15.  Im AEAO zu § 197 werden nach der Nummer 9.5 folgende neue Nummern 10 und 11 

eingefügt: 
 
  „10. Festlegung des voraussichtlichen Prüfungsbeginns 
    Die Festlegung des voraussichtlichen Prüfungsbeginns stellt einen eigen-

ständigen Verwaltungsakt dar, der von der Prüfungsanordnung als solcher zu 
unterscheiden ist. Der Regelungsgehalt liegt in der Festlegung der Behörde, 
dass der Steuerpflichtige die Prüfung jedenfalls ab dem Tage, auf den der 
voraussichtliche Prüfungsbeginn festgelegt wird, zu dulden hat. 

 
   Im Gegensatz zur Prüfungsanordnung sind an die Annahme eines Verwaltungs-

akts, mit dem der voraussichtliche Prüfungsbeginn festgelegt wird, keine hohen 
Anforderungen zu stellen. Er kann formfrei ergehen, muss regelmäßig aber ein 
taggenaues Datum bezeichnen. Ein bloßer Terminvorschlag oder lediglich eine 
Terminanfrage sind nicht ausreichend. Mischformen aus einvernehmlichen 
Abstimmungen und gleichzeitigen Anordnungen sind hingegen möglich (BFH-
Urteil vom 19.5.2016, X R 14/15, BStBl 2017 II S. 97). Sie sind im Hinblick 
auf eine möglicherweise später relevante Beweislast hinreichend zu dokumen-
tieren. Die Angabe einer konkreten Uhrzeit des Prüfungsbeginns ist nicht not-
wendig. Der genaue Beginn kann später unter Berücksichtigung des § 200 
Abs. 3 Satz 1 AO vereinbart oder bestimmt werden. 

 
   Die Anforderungen an eine erstmalige Festlegung des voraussichtlichen 

Prüfungsbeginns gelten auch im Fall der Verlegung des voraussichtlichen 
Beginns der Außenprüfung auf einen anderen Zeitpunkt. 

 
  11.  Antrag des Steuerpflichtigen auf Verschiebung des Prüfungsbeginns 

(§ 197 Abs. 2 AO) 
   Die Anforderungen an einen Antrag des Steuerpflichtigen auf Verschiebung 

des Prüfungsbeginns sind gering (BFH-Urteil vom 19.5.2016, X R 14/15, 
BStBl 2017 II S. 97). Er kann formlos gestellt werden. Der Angabe eines tag-
genauen Datums, auf den der Prüfungsbeginn verschoben werden soll, bedarf 
es nicht. Ausreichend ist z.B. ein Verschiebungswunsch auf „Mitte Mai 2017“. 
Zulässig ist auch ein Antrag, der überhaupt keine zeitliche Vorgabe enthält, 
sondern auf einen konkreten Umstand abstellt, z. B. bei anhängigen Rechts-
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Urteil vom 1.2.2012, I R 18/11, BStBl II S. 400). 
 
   Der Antrag auf Verschiebung muss aber einem Verwaltungsakt, in dem der 

voraussichtliche Prüfungsbeginn angekündigt wird, denklogisch nachfolgen. 
Eine Äußerung des Steuerpflichtigen, der kein entsprechender Verwaltungsakt 
der Finanzbehörde vorausgegangen ist, kann daher nicht als Verschiebungs-
antrag nach § 197 Abs. 2 AO angesehen werden. 

 
   Ein Verschiebungsantrag nach § 197 Abs. 2 AO, dem stattgegeben wird, löst 

die Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 4 Satz 1 2. Alternative AO aus (vgl. 
AEAO zu § 171, Nr. 3.3).“ 

 
16. Die Nummer 1 des AEAO zu § 231 wird wie folgt gefasst: 
 
  „1. Zu den Unterbrechungstatbeständen gehört auch die schriftliche Geltend-

machung eines Zahlungsanspruchs durch den Steuerpflichtigen (§ 231 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 8 AO). Bei elektronischer Übermittlung kann - vorbehaltlich der 
Eröffnung eines entsprechenden Zugangs durch die Finanzbehörde (§ 87a 
Abs. 1 AO) - auf eine qualifizierte elektronische Signatur und auch auf ein 
Verfahren nach § 87a Abs. 3 Satz 4 und 5 AO verzichtet werden, da kein 
Unterschriftserfordernis besteht (vgl. AEAO zu § 87a, Nr. 3.2.4).“ 

 
17. Die Nummer 4.1.3 des AEAO zu § 235 wird wie folgt gefasst: 
 
  „4.1.3 Bei Veranlagungssteuern tritt die Verkürzung im Fall der Abgabe einer 

unrichtigen oder unvollständigen Steuererklärung mit dem Tag der Bekannt-
gabe des auf dieser Erklärung beruhenden Steuerbescheids (§§ 122, 124 AO) 
ein; der Beginn des Zinslaufs verschiebt sich dabei i. d. R. auf den Ablauf des 
Fälligkeitstages (vgl. AEAO zu § 235, Nr. 4.1.1 Satz 2). 

 
   Hat der Steuerpflichtige keine Steuererklärung abgegeben und ist aus diesem 

Grunde die Steuerfestsetzung unterblieben, so ist die Steuer zu dem Zeitpunkt 
verkürzt, zu dem die Veranlagungsarbeiten für das betreffende Kalenderjahr im 
Wesentlichen abgeschlossen waren. Dieser Zeitpunkt ist zugleich Zinslauf-
beginn.  

 
   Hat das Finanzamt die Steuer aber zuvor wegen Nichtabgabe der Steuer-

erklärung aufgrund geschätzter Besteuerungsgrundlagen (§ 162 AO) zu niedrig 
festgesetzt, tritt die Verkürzung bereits mit Bekanntgabe dieses Steuerbe-
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keitstages (vgl. AEAO zu § 235, Nr. 4.1.1 Satz 2).“ 
 
18. Der AEAO zu § 251 wird wie folgt gefasst: 
 
  a)  In den Nummern 3.1, 6.1 und 9.2 werden die Angaben „BMF-Schreiben vom 

20.5.2015, BStBl I S. 476“ jeweils durch die Angabe „BMF-Schreiben vom 
20.5.2015, BStBl I S. 476, ergänzt durch BMF-Schreiben vom 18.11.2015, 
BStBl I S. 886“ ersetzt. 

 
  b) Der dritte Absatz der Nummer 4.3.1 wird durch folgende Absätze ersetzt: 
   
   „Bescheide, die einen Erstattungsanspruch zugunsten der Insolvenzmasse fest-

setzen, oder Festsetzungen von Steuermessbeträgen, die sich für den Schuldner 
vorteilhaft auswirken, können ergehen, sofern sie nicht abstrakt geeignet sind, 
sich auf anzumeldende Steuerforderungen auszuwirken (z. B. über einen 
Verlustvortrag nach § 10d EStG). Beispielsweise ist das Finanzamt berechtigt, 
Umsatzsteuerbescheide zu erlassen, in denen eine negative Umsatzsteuer für 
einen Besteuerungszeitraum vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens festgesetzt 
wird, sofern sich daraus keine Zahllast ergibt (BFH-Urteil vom 13.5.2009,  
XI R 63/07, BStBl 2010 II S. 11). 

 
   Eine Steuerfestsetzung hat außerdem zu erfolgen, wenn der Insolvenzverwalter 

ausdrücklich die Erteilung eines Steuerbescheids beantragt, auch wenn sie sich 
auf anzumeldende Steuerforderungen auswirken kann. Ein solcher Antrag ist 
erforderlich, wenn der Insolvenzverwalter die Anrechnung von Steuerabzugs-
beträgen und/oder Vorauszahlungen begehrt mit dem Ziel ihrer (teilweisen) 
Erstattung zugunsten der Insolvenzmasse. Die Abgabe einer gesetzlich vorge-
schriebenen Steuererklärung ist, mit Ausnahme der Fälle des § 46 Abs. 2 Nr. 8 
EStG (vgl. BFH-Urteil vom 20.1.2016, VI R 14/15, BStBl II S. 380), kein 
Antrag auf Erteilung eines Steuerbescheids (vgl. AEAO zu § 171, Nr. 2).“ 

 
  c) Die Nummer 4.4.2 wird wie folgt gefasst: 
 
   „4.4.2 Sonstige Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen 
   Gesonderte Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen, denen die abstrakte 

Eignung fehlt, sich auf anzumeldende Steuerforderungen auszuwirken (z. B. 
Feststellung des steuerlichen Einlagekontos gem. § 27 KStG), oder wenn der 
Insolvenzverwalter die Feststellung ausdrücklich beantragt hat (vgl. BFH-
Urteil vom 18.12.2002, I R 33/01, BStBl 2003 II S. 630), sind zulässig. Die 
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Antrag auf Erteilung eines Feststellungsbescheids (vgl. AEAO zu § 171, 
Nr. 2).“ 

 
  d) Im ersten Absatz der Nummer 5.3.5 wird die Angabe „der §§ 130, 131 AO“ 

durch die Angabe „des § 130 AO“ ersetzt. 
 
  e) Der fünfte Absatz der Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 
 
   „Wird über das Vermögen des Schuldners ein Insolvenzverfahren eröffnet, 

werden die in diesem Zeitpunkt entstandenen Steuerforderungen des Finanz-
amts - vorbehaltlich spezieller steuergesetzlicher Fälligkeitsbestimmungen - 
fällig, ohne dass es dafür ihrer Festsetzung oder Feststellung durch Verwal-
tungsakt oder einer Anmeldung der Forderung zur Tabelle bedürfte (BFH-
Urteil vom 4.5.2004, VII R 45/03, BStBl II S. 815). Die Befugnis, mit Haf-
tungsansprüchen i. S. d. § 73 AO, die vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
begründet worden sind, gegen vorinsolvenzliche Erstattungsansprüche der 
Organgesellschaft gem. § 226 AO aufzurechnen, besteht auch im Falle einer 
Insolvenz der Organgesellschaft. Der vorherige Erlass eines Haftungsbe-
scheides, die Feststellung der Haftungsforderung oder deren Anmeldung zur 
Insolvenztabelle ist nicht erforderlich (BFH-Urteil vom 10.5.2007, 
VII R 18/05, BStBl II S. 914). Entsteht der Steuererstattungsanspruch dem 
Grunde nach vor Erteilung der Restschuldbefreiung, so kann die Aufrechnung 
ungeachtet der noch nicht erfolgten Festsetzung des Steuererstattungsanspruchs 
bereits nach dessen Entstehung erklärt werden.“ 

 
  f)  In der Spaltenüberschrift des Beispiels der Nummer 9.1 wird die Angabe 

„(Insolvenzforderung)“ durch die Angabe „(vorinsolvenzlicher Vermögens-
bereich)“ und die Angabe „(Masseverbindlichkeit)“ durch die Angabe 
„(Insolvenzmasse)“ ersetzt. 

  
  g) In den Spaltenüberschriften der Beispiele der Nummern 9.1.1 bis 9.1.4 wird 

jeweils das Wort „Insolvenzforderung“ bzw. „vor Insolvenzeröffnung“ durch 
die Wörter „vorinsolvenzlicher Vermögensbereich“ und das Wort „Masse-
forderung“ durch das Wort „Insolvenzmasse“ ersetzt.  

 
  h) Im ersten Absatz des Beispiels 1 der Nummer 9.1.1 wird das Wort 

„festzusetzende“ durch die Wörter „einheitlich ermittelte“ ersetzt. 
 
  i) Die Nummer 14 wird wie folgt gefasst: 
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   Mit Aufhebung des Insolvenzverfahrens erhält der Schuldner die Verwaltungs- 
und Verfügungsbefugnis über sein Vermögen zurück. 

 
   Die Aufrechnungsverbote der §§ 95 und 96 InsO gelten nicht mehr. Steuer-

erstattungsansprüche unterliegen nicht mehr dem Insolvenzbeschlag, es sei 
denn, es liegt eine wirksame Anordnung der Nachtragsverteilung bzw. der 
wirksame Vorbehalt der Nachtragsverteilung vor. Mit dem Vorbehalt oder der 
Anordnung einer Nachtragsverteilung tritt hinsichtlich des einzelnen Erstat-
tungsanspruchs erneut die Insolvenzbeschlagnahme ein (BFH-Urteil vom 
28.2.2012, VII R 36/11, BStBl II S. 451). Soweit sich aus dem Beschluss des 
Insolvenzgerichts nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, ist anzunehmen, 
dass der Insolvenzbeschlag hinsichtlich aller Steuerarten fortbesteht, die bis zur 
Aufhebung des Insolvenzverfahrens (insolvenzrechtlich) begründet worden 
sind (BFH-Urteil vom 20.9.2016, VII R 10/15, BFH/NV 2017 S. 442). Ein 
nicht hinreichend bestimmter Beschluss entfaltet keinen Insolvenzbeschlag.  

 
   Steuerbescheide sind an den Steuerpflichtigen zu richten und diesem bekannt 

zu geben. Aus diesem Grund ist für das Jahr der Insolvenzaufhebung z. B. nur 
eine Einkommensteuerfestsetzung durchzuführen, in der sowohl der Masse-
zeitraum wie auch der Zeitraum nach Abschluss des Verfahrens zusammen-
gefasst werden. Der Schuldner ist auch hinsichtlich der nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens begründeten Steuerforderungen weiterhin Steuerschuldner 
(vgl. BFH-Beschluss vom 23.8.1993, V B 135/91, BFH/NV 1994 S. 186). 
Somit können die während des Bestehens des Insolvenzverfahrens begründeten 
Steuerschulden nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens gegenüber dem 
Steuerpflichtigen geltend gemacht und - mangels gegenteiliger gesetzlicher 
Regelungen - auch vollstreckt werden. 

 
   Zur Frage der Prozessführungsbefugnis des Insolvenzverwalters und der 

Auswirkungen auf noch anhängige Rechtsbehelfsverfahren zu Masseverbind-
lichkeiten bei Beendigung des Insolvenzverfahrens vgl. BFH-Urteil vom 
6.7.2011, II R 34/10, BFH/NV 2012 S. 10. 

 
   Änderungen von zur Insolvenztabelle angemeldeten und festgestellten Steuer-

forderungen, denen der Insolvenzschuldner nicht widersprochen hat oder 
dessen Widerspruch beseitigt worden ist, sind nach Aufhebung des Insolvenz-
verfahrens nur möglich, wenn die Voraussetzungen für eine Änderung der 
festgestellten Forderung nach § 130 AO vorliegen. 
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befreiungsverfahren an, kann wegen dieser Forderungen nicht vollstreckt, 
sondern lediglich aufgerechnet werden. 

 
   Zur Insolvenztabelle angemeldete, nicht titulierte Forderungen, für die keine 

Feststellung erfolgt ist, können nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens 
gegenüber dem Steuerpflichtigen unter Beachtung der Ablaufhemmung nach 
§ 171 Abs. 13 AO erstmals geltend gemacht werden (z. B. zum Zwecke der 
Aufrechnung). Die Erteilung einer Restschuldbefreiung gilt vorbehaltlich § 302 
InsO auch für diese Forderungen. 

 
   Nach rechtskräftiger Bestätigung eines Insolvenzplans ist eine Änderung einer 

vorinsolvenzlich erfolgten Steuerfestsetzung nicht mehr möglich (BFH-Urteil 
vom 22.10.2014, I R 39/13, BStBl 2015 II S. 577).“ 

 
  j) In der Nummer 15.3 wird der vorletzte Absatz ersatzlos gestrichen. 
 
Das BMF-Schreiben vom 12. Dezember 2000 - IV A 4 - S 0130a - 9/00 - (BStBl I S. 1549) 
wird aufgehoben.  
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

 


